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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §30 Abs2

1. VwGG § 30 heute

2. VwGG § 30 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 30 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2013

4. VwGG § 30 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 30 gültig von 01.08.2004 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

6. VwGG § 30 gültig von 05.01.1985 bis 31.07.2004

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag der Dr. S, vertreten durch Dr. Bernhard Brehm, Rechtsanwalt in

1060 Wien, Linke Wienzeile 124/10, der gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts Wien vom 15. April 2022,

Zl. VGW-162/009/10147/2021-28, betre<end Beiträge zum Wohlfahrtsfonds für das Jahr 2019 (belangte Behörde vor

dem Verwaltungsgericht: Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Wien), erhobenen Revision

die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:

Spruch

Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.

Begründung

1        Mit dem angefochtenen Erkenntnis wurde der Beitrag der Revisionswerberin zum Wohlfahrtsfonds der

Ärztekammer für Wien für das Jahr 2019 mit € 23.691,16 festgesetzt.

2        Dagegen richtet sich die vorliegenden außerordentliche Revision, mit der ein Antrag auf Zuerkennung der

aufschiebenden Wirkung verbunden ist. Begründend wird im Wesentlichen vorgebracht, die Festsetzung der Beiträge

sei wirtschaftlich unzumutbar und würde Haftungsrisiken für die Revisionswerberin als Geschäftsführerin einer

Gruppenpraxis in der Rechtsform einer GmbH begründen, weil die Liquidität der Gesellschaft gefährdet werde. Die

Festsetzung der Beiträge hätte „ruinöse Konsequenzen“ sowohl für die Gesellschaft als auch für die Revisionswerberin.

3        Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG hat der Verwaltungsgerichtshof auf Antrag des Revisionswerbers die aufschiebende

Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit dem nicht zwingende ö<entliche Interessen entgegenstehen und nach

Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug des angefochtenen Erkenntnisses ein unverhältnismäßiger
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Nachteil verbunden wäre. Der Revisionswerber hat in seinem Antrag zu konkretisieren, worin für ihn der

unverhältnismäßige Nachteil gelegen wäre (vgl. den Beschluss eines verstärkten Senates vom 25. Februar 1981,

Slg. Nr. 10.381/A). Wie der Verwaltungsgerichtshof in dem eben zitierten Beschluss ausgesprochen hat, wird der

Verwaltungsgerichtshof nur durch die glaubhafte Dartuung konkreter - tunlichst zi<ernmäßiger - Angaben über die

Einkunfts- und Vermögensverhältnisse des Antragstellers (unter Einschluss seiner Schulden, jeweils nach Art und

Ausmaß) überhaupt in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob der Vollzug der angefochtenen Entscheidung, das heißt die

zwangsweise Einbringung der auferlegten Geldleistung, für den Antragsteller einen angesichts des glaubhaft

gemachten Sachverhalts unverhältnismäßigen Nachteil mit sich brächte (vgl. etwa VwGH 21.10.2020, Ra 2020/11/0189,

mwN).

4        Der Antrag entspricht diesen Anforderungen nicht, weshalb ihm nicht stattzugeben war.
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